
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/5/23 88/08/0101
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.05.1989

Index

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §502 Abs5 idF 1986/111;

Rechtssatz

Auch nach § 502 Abs 5 ASVG idF BGBl 1986/111 müssen die erforderlichen Vorversicherungszeiten in der Zeit bis 9.

Mai 1945 zurückgelegt worden sein.
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